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Beratungsfolge Termin Status 

Betriebsausschuss 24.11.2025 öffentlich 

vorberatend 

Verwaltungsausschuss 02.12.2025 nicht öffentlich 

vorberatend 

Rat der Stadt Vechta 08.12.2025 öffentlich 

beschließend 

 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung der 

Stadt Vechta (Wasserabgabensatzung);  

hier: Änderung der Gebühren und Ergänzung § 20 WAS 

 

Beschlussempfehlung: 

„Die in der Anlage beigefügte Änderung der Satzung über die Satzung über die Erhebung von Beiträ-

gen und Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Vechta (Wasserabgabensatzung) 

wird beschlossen und tritt zum 01.01.2026 in Kraft.  

 

Gleichzeitig treten die Vorschriften der Wasserabgabensatzung vom 11.12.2023 außer Kraft.“ 

 

 

Begründung: 

Die derzeit gültige Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Was-

serversorgung der Stadt Vechta (Wasserabgabensatzung) ist die Satzung vom 11.12.2023. 

 

In der neu erarbeiteten Wasserabgabensatzung gibt es die folgenden Änderungen: 

 

1) Aufgrund der neuen Kalkulation werden die Pauschalgebühren aus § 12 Absatz 2 wie folgt 

angehoben: 

 bisher neu 

Anschlussweite DN 25 mm 

(1˝) (zzgl. der gesetzl. Um-

satzsteuer) 

1.150,00 € 1.450,00 € 

Anschlussweite DN 32 mm 

(1¼˝) (zzgl. der gesetzl. Um-

satzsteuer) 

1.250,00 € 1.550,00 € 

Anschlussweite DN 40 mm 1.350,00 € 1.650,00 € 
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(1½˝) (zzgl. der gesetzl. Um-

satzsteuer) 

Anschlussweite DN 50 mm 

(2˝) (zzgl. der gesetzl. Um-

satzsteuer) 

1.550,00 € 1.850,00 € 

Anschlussweite DN 80 mm 

(zzgl. der gesetzl. Umsatz-

steuer) 

9.800,00 € 10.500,00 € 

Anschlussweite DN 100 mm 

(zzgl. der gesetzl. Umsatz-

steuer) 

11.000,00 € 11.700,00 € 

 

2) § 20 Absatz 1 der WAS wird wie folgt ergänzt: Ein sich aus der Jahresverbrauchsabrechnung 

ergebendes Guthaben wird auf den nächsten Abschlag im Februar angerechnet oder mit die-

sem verrechnet. Sofern nach Zahlung des Abschlags im Februar weiterhin ein Guthaben üb-

rigbleibt, wird dieser Betrag innerhalb von 14 Tagen zurückgezahlt. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: ja   nein Haushaltsposition: 

Gesamtkosten der Maß-

nahme (ohne Folgekosten) 

 

Folgekosten 

 

Finanzierung 

 

Erfolgte Veranschla-

gung: 

 ja mit  

 nein 

 

 

 

 

 

 

 


